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Ein Dauerbrenner, sowohl in der EU wie auch in der Schweiz
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Grundsatz: 

Händler sind im 

Vertrieb frei
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Aber…

▪ Berechtigte Interessen, den Vertrieb und die Vertriebswege zu beschränken

▪ Markenimage

▪ Beratungsnotwendigkeit

▪ Sicherheitsaspekte

▪ Regulierung

▪ Preisstabilität

▪ Kostenverteilung

▪ Druck durch Offline-Händler, Händlerschutz

▪ usw.
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Prioritäten der Wettbewerbsbehörden im Vertriebskontext in 

den letzten Jahren

▪ Behinderung von Parallelimporten

▪ EU: Nike, Sanrio (Hello Kitty)

▪ CH: GABA, Nikon, BMW etc.

▪ Preisbindung der zweiten Hand

▪ EU: Elektronikhersteller Asus, Denon & Marantz, Philips und Pioneer

▪ CH: Altimum, Husqvarna etc.

▪ Behinderung des Online-Handels

▪ EU: Guess («Geoblocking»)

▪ CH: Electrolux, V-Zug, Jura, Stöckli etc.

▪ Weiteres

▪ Anpassung der CH-Vertikal-BM inkl. Erläuterungen (Coty) 

▪ Vernehmlassung EU-Vertikal-GVO
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Kartellrecht «in a nutshell»



Die roten Karten im Vertrieb 
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Kartellrechtlicher Kontext – Die «roten Karten» im Vertrieb (1)

▪ Grundsatz: Autonomie bei Preisfestsetzung

▪ Abreden über Preise

▪ Horizontal zwischen Herstellern bzw. Händlern

▪ Vertikal zwischen Hersteller/Händlern (Preisbindung zweiter Hand)

▪ Jüngste Fälle in der EU: Asus, Denon & Marantz, Philips und Pioneer 

▪ Sonderfall Preisempfehlungen

▪ Kein Druck und Anreize für Einhaltung

▪ Ausdrücklich als unverbindlich gekennzeichnet

▪ Preisniveau deutlich höher als im Ausland

▪ Grad der Befolgung
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Kartellrechtlicher Kontext – Die «roten Karten» im Vertrieb (2)

▪ Grundsatz: Freiheit des Händlers zu liefern an wen/wohin er will 

(Vertragsfreiheit)

▪ Abreden über Gebiete (oder Kunden)

▪ Marktaufteilung zwischen Händlern

▪ Marktaufteilung im Vertriebsnetz eines Herstellers (exklusive Vertragsgebiete)

▪ Passivverkaufsverbote (vertikal) immer verpönt

▪ Beschränkung Aktivverkauf grundsätzlich erlaubt (ausser im Selektivvertrieb auf 

Retailstufe)

▪ Jüngste Fälle in der EU (Ausw.): Guess, Nike, Sanrio
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Kartellrechtlicher Kontext – Was gilt beim E-Commerce 

▪ Schweizer Kartellgesetz | AEUV

▪ Keine besondere Bestimmung zum E-Commerce

▪ WEKO Vertikal-BM | Vertikal-GVO und insb. Leitlinien

▪ Erläuterungen zu Aktiv- und Passivverkäufen

▪ Internetverkäufe als Passivverkäufe 
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Typische 

Vertriebsbeschränkungen 

im E-Commerce:

▪ Verbote von Internetverkäufen

▪ Beschränkungen von Internetverkäufen

▪ Einflussnahme des Lieferanten auf die Internet-

Verkaufspreise

▪ Vorgaben hinsichtlich Liefergebiete 

(Geoblocking) – Beschränkung des 

grenzüberschreitenden Handels

▪ Verwendungsbeschränkungen betreffend 

Drittplattformen und Preissuchmaschinen

▪ (Zu) hohe Anforderungen an den Internetauftritt 

und das Online-Marketing (Selektivvertrieb)
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Vertriebsbeschränkungen – Verbot von Internetverkäufen (1)

▪ Grundsatz: Online-Verkäufe sind Passivverkäufe und dürfen grundsätzlich 

nicht beschränkt werden, d.h. direkte Internetverkaufsverbote sind 

unzulässig

▪ Elektrolux AG (RPW 2011/3, S. 372 ff.)

▪ Im Gegensatz hierzu kann Drittplattformverbot zulässig sein (Coty)

12



www.mll-legal.comMeyerlustenberger Lachenal AG, Rechtsanwälte

Vertriebsbeschränkungen – Verbot von Internetverkäufen (2)

▪ Grundsatz: indirekte Internetverkaufsverbote sind unzulässig

▪ Pierre-Fabre (C-439/09), Guess (AT.40428), Nike (AT.40436), Sanrio (AT.40432)

▪ V-ZUG AG (RPW 2011/3, S. 372 ff.) 

▪ Jura Elektroapparate AG (RPW 2014/2, S. 407 ff.)

▪ Laufende Verfahren in der EU (Universal Studios)
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Vertriebsbeschränkungen – Verbot von Internetverkäufen (3)

▪ Passivverkäufe im Online-Kontext 

▪ Betreiben einer Webseite zu Vertriebszwecken, auch in unterschiedlichen 

Sprachen

▪ Vom Abnehmer angeforderte (automatisierte) Informationen, z.B. Newsletter

▪ Aktivverkäufe im Online-Kontext

▪ Gebietsspezifische Banner auf Webseiten Dritter

▪ Zahlungen an Suchmaschinen oder Online-Werbeanbieter

▪ Vorsicht 

▪ Komplexe Abgrenzungsfragen im Einzelfall 

▪ Auf der Retailstufe müssen im Selektivvertrieb aktive und passive Verkäufe 

möglich sein
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Vertriebsbeschränkungen –
Preise, Mengen oder Gebiete (2)

▪ Vorgaben hinsichtlich Mengen bzw. 
Mindestumsätze

▪ Vorgaben hinsichtlich Gebiete 
(Geoblocking)

▪ Einseitige Massnahmen des Geoblocking 
sind ausserhalb der Marktbeherrschung 
kartellrechtlich zulässig (beachte in EU aber 
Verordnung 2018/302 über ungerechtfertigtes 
Geoblocking)

▪ Vertragliche Geoblocking-Vorgaben wirken 
grundsätzlich wettbewerbsbeschränkend 

▪ Bei Beschränkungen von Parallelimporten 
auch in der Schweiz grundsätzlich 
sanktionsbedroht
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Verwendung von Preissuchmaschinen

▪ Unterschied zu Drittplattformen: 

Rückverweis auf Anbieterwebseite für den 

Kaufabschluss 

▪ Absolutes Nutzungsverbot von 

Preissuchmaschinen sind unzulässige 

Kernbeschränkungen 

(Passivverkaufsverbot; BKartA DE)

▪ Objektive Vorgaben zur Nutzung von 

Preissuchmaschinen sind zulässig

▪ Verbote, bestimmte Kundengruppen oder 

Gebiete aktiv über Preissuchmaschinen 

anzusprechen sind im Alleinvertrieb zulässig
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Zulässige Einschränkungen (1)

▪ Alle für den Offline-Vertrieb möglichen 

Einschränkungen, z.B.

▪ Verkaufsverbot an nicht autorisierte 

Vertriebsnehmer im Selektivvertrieb 

▪ Verkaufsverbot an Endverbraucher durch 

Grosshändler

▪ Betrieb einer physischen Verkaufsstelle 

▪ Einzelfallprüfung durch EU-Kommission 

vorbehalten: keine Alibiverkaufsstätten 

▪ Im Ergebnis ähnlich wohl die WEKO

▪ Drittplattformverbot

▪ Bei einheitlicher, diskrimierungsfreier und 

verhältnismässiger Anwendung zum Schutz des 

Prestigecharakters von «Luxusgütern» (Coty)
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Zulässige Einschränkungen (2)

▪ Äquivalenztest (Gesamtbetrachtung)

▪ Keine Identität, aber insgesamt gleichwertige 
Kriterien (gleiche Ziele / vergleichbare 
Ergebnisse) erforderlich

▪ Beispiele

▪ Einrichtung einer Online-Kundendienststelle bzw. 
Hotline für Pre- und After-Sales Dienstleistungen, 
inklusive Servicelevels

▪ Implementierung sicherer Zahlungssysteme

▪ Weitere(?)

▪ Technische Vorgaben betreffend die Webseite 
(Verfügbarkeit, Geschwindigkeit etc.)

▪ Vorgaben hinsichtlich des Webseitendesigns und 
Schutzes des Markenimages

▪ Vorgaben hinsichtlich der 
Liefergeschwindigkeiten und Verfügbarkeit der 
Produkte bzw. Lagerhaltungspflichten



Take Home / Ausblick

▪ Keine Kernbeschränkungen –

auch nicht im E-Commerce

▪ Gewisse Einschränkungen des 

Internetvertriebs sind zulässig 

– zentral ist der umsichtige 

Aufbau des (selektiven) 

Vertriebssystems

▪ In der EU und in der Schweiz 

laufen diverse E-Commerce 

Verfahren (Amazon, Universal 

Studios, Stöckli)

▪ Weitere Verfahren zur Prüfung 

verschiedener Online-

Vertriebspraktiken sind zu 

erwarten
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Wir danken für Ihre Zeit und Ihr Interesse
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